
Anlage 1a)

Entgelte bei sonstiger Benutzung gemäß § 8 Abs. 10 FStrG
(ab dem 1. Oktober 1993)

Entgelt in DMNr. Benutzungsart
jährlich sonstiges

1 Zufahrten und Zugänge innerhalb des Erschließungs-
bereichs der Ortsdurchfahrten, soweit dafür bauliche
Anlagen auf Straßenflächen außerhalb des Verkehrs-
raumes vorhanden sind

1.1 zu nicht gewerblich genutzten Grundstücken unentgeltlich

1.2 zu gewerblich genutzten Grundstücken 2
je in Anspruch
genommene m2

Straßenfläche,
mindestens 85

2 Kreuzungen, soweit der Gemeingebrauch nicht beein-
trächtigt werden kann

2.1 Leistungen der öffentlichen Versorgung (über- oder unter-
irdisch) für Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwas-
ser, jeweils mit den Hausanschlüssen

unentgeltlich

2.2 Sonstige Leistungen im öffentlichen Interesse, wie Mineral-
ölleitungen, Bahnstromleitungen, militärische Betriebsstoff-
leitungen, Leitungen der Bundespost

unentgeltlich

2.3 Andere Leitungen:

2.3.1 Gewerbliche Leitungen wie Brunnenleitungen zu einem
Gewerbebetrieb sowie Baustellenleitungen und sonstige
Betriebsleitungen je nach Durchmesser und wirtschaftlichem
Vorteil des Leitungseigentümers:

2.3.1.1 bis zu einem Jahr 20 bis 85 monatlich
mindestens 35

2.3.1.2 längerdauernd 170 bis 1.700

2.3.2 nichtgewerbliche Leitungen, wie private Wasserleitungen unentgeltlich

2.4 höhenfreie Schienenbahnen; Seilbahnen

2.4.1 die dem öffentlichen Verkehr dienen unentgeltlich

2.4.2 die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen mit Ausnahme der
Anschlussbahnen und der diesen gleichgestellten Bahnen im
Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes:

2.4.2.1 bis zu einem Jahr 35 bis 850 einmalig

2.4.2.2 längerdauernd 85 - 850

2.5 Förderbänder und ähnliches einschließlich Masten, Schächte
und dergleichen:

2.5.1 bis zu einem Jahr 35 bis 170 einmalig

2.5.2 längerdauernd 85 bis 170

2.6 Über- oder Unterführung privater Wege:

2.6.1 bis zu einem Jahr 35 bis 850 einmalig

2.6.2 längerdauernd 85 bis 850



Entgelt in DMNr. Benutzungsart
jährlich sonstiges

3 Längsverlegungen, soweit der Gemeingebrauch nicht
beeinträchtigt werden kann

3.1 Leitungen der öffentlichen Versorgung (über- oder unter-
irdisch) für Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwas-
ser, jeweils mit den Hausanschlüssen

unentgeltlich

3.2 Sonstige Leitungen im öffentlichen Interesse, wie Mineral-
ölleitungen, Bahnstromleitungen, militärische Betriebsstoff-
leitungen, Leitungen der Bundespost

unentgeltlich

3.3 Andere Leitungen je angefangene 100  m:

3.3.1 gewerbliche Leitungen, wie Brunnenleitungen zu einem
Gewerbebetrieb sowie Baustellenleitungen und sonstige
Betriebsleitungen je nach Durchmesser und wirtschaftlichem
Vorteil des Leitungseigentümers:

3.3.1.1 bis zu einem Jahr 20 bis 85 monatlich,
mindestens 35

3.3.1.2 längerdauernd 85 bis 850

3.3.1.3 nichtgewerbliche Leitungen wie private Wasserleitungen unentgeltlich

3.4 Gleise:

3.4.1 Schienenbahnen des öffentlichen Verkehrs unentgeltlich

3.4.2 Schienenbahnen, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen
mit Ausnahme der Anschlussbahnen und der diesen gleich-
gestellten Bahnen im Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes
je angefangene 100  m

85 bis 850

3.5 O-Busleitungen einschließlich Masten unentgeltlich

4 Bauliche Anlagen (einschließlich Werbeanlagen, Pfosten,
Masten und ähnliches), soweit der Gemeingebrauch nicht
beeinträchtigt werden kann

4.1 Schilder einschließlich Masten und Pfosten:

4.1.1 Allgemein eingeführte Hinweisschilder, zum Beispiel auf Got-
tesdienste, Unfall- und Kfz-Hilfsdienste (Sammelhinweis-
schilder), Messen, Ausstellungen, sportliche und ähnliche
Veranstaltungen; Werbung für öffentliche Wahlen und Bau-
stellenschilder

unentgeltlich

4.1.2 Hinweisschilder auf gewerbliche Betriebe, zum Beispiel auf
Gaststätten, Fabriken, Auslieferungslager

35 bis 350 einmalig

4.1.3 Werbeanlagen, zum Beispiel Werbeschilder, Litfasssäulen,
Fahnen einschließlich Masten, Transparente:

4.1.3.1 bis zu einem Jahr 35 bis 850 einmalig

4.1.3.2 längerdauernd 85 bis 850

4.2 Wartehallen, einschließlich Fahrkartenverkauf, Informations-
stände ohne Verkaufsbetrieb, Verkaufsstände für gemeinnüt-
zige Zwecke

unentgeltlich

4.3 Kioske, Imbissstände, sonstige Verkaufsstände je m2 in
Anspruch genommener Straßenfläche:

4.3.1 bis zu einem Jahr 35 bis 350 einmalig

4.3.2 längerdauernd 85 bis 350

4.4 Automaten 35 bis 850

4.5 Milchbänke unentgeltlich



Entgelt in DMNr. Benutzungsart
jährlich sonstiges

4.6 Verladestellen, Anlagen zur Holzbringung, Waagen, Abstell-
flächen

85 bis 350

4.7 Baustelleneinrichtungen zum Beispiel Gerüste, Bauzäune,
Baracken, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Hilfseinrichtungen,

2 in Anspruch genommener Straßenfläche

3 bis 20 wöchentlich,
mindestens 35

5 Sonstige Benutzungen der Straßenfläche, soweit der
Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt werden kann

5.1 Einleitung von Wasser in die Straßenentwässerung, je nach
Wassermenge und Verschmutzungsgrad*

35 bis 850

5.2 Vorübergehendes Aufstellen von Maschinen, Geräten, Fahr-
zeugen (soweit nicht gemeingebräuchlich) einschließlich
Hilfseinrichtungen (zum Beispiel Kabel), Lagerung von Mate-
rial

20 bis 350 je Woche

5.3 Gewerbliche Veranstaltungen, zum Beispiel Ausstellungs-
wagen, fahrbare Geschäftsbetriebe, Märkte, Verkaufs- und
Bewirtschaftungsplätze, Lagerplätze, Filmaufnahmen, je m2 in
Anspruch genommener Straßenfläche:

5.3.1 bis zu einem Jahr 2 bis 20 wöchentlich,
mindestens

5.3.2 längerdauernd 2 bis 85 mindestens
85

5.4 Obst- und Grasnutzungen, Überbau und ähnliches ortsüblicher Pachtzins
bzw. Rente

5.5 Sonstige Benutzungen, die in den vorstehenden Tarifnummern
nicht erfasst sind:

5.5.1 bis zu einem Jahr 20 bis 850 einmalig

5.5.2 längerdauernd 85 bis 1.700

* Für die Einleitung von Abwasser oder Niederschlagswasser in eine Oberflächenentwässerung wird kein Entgelt erhoben, wenn sich der Benutzer
an den Unterhaltungskosten beteiligt.



Anlage 1b)

Entgelte bei sonstiger Benutzung gemäß § 8 Abs. 10 FStrG
(bis zum 30. September 1993)

Entgelt in DMNr. Benutzungsart
jährlich sonstiges

1 Zufahrten und Zugänge innerhalb des Erschließungs-
bereichs der Ortsdurchfahrten, soweit dafür bauliche
Anlagen auf Straßenflächen außerhalb des Verkehrs-
raumes vorhanden sind

1.1 zu nicht gewerblich genutzten Grundstücken unentgeltlich

1.2 zu gewerblich genutzten Grundstücken 1
je in Anspruch
genommene m2

Straßenfläche,
mindestens 50

2 Kreuzungen, soweit der Gemeingebrauch nicht beein-
trächtigt werden kann

2.1 Leistungen der öffentlichen Versorgung (über- oder unter-
irdisch) für Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwas-
ser, jeweils mit den Hausanschlüssen

unentgeltlich

2.2 Sonstige Leistungen im öffentlichen Interesse, wie Mineral-
ölleitungen, Bahnstromleitungen, militärische Betriebsstof-
fleitungen, Leitungen der Bundespost

unentgeltlich

2.3 Andere Leitungen:

2.3.1 Gewerbliche Leitungen wie Brunnenleitungen zu einem
Gewerbebetrieb sowie Baustellenleitungen und sonstige
Betriebsleitungen je nach Durchmesser und wirtschaftlichem
Vorteil des Leitungseigentümers:

2.3.1.1 bis zu einem Jahr 10 bis 50 monatlich
mindestens 20

2.3.1.2 längerdauernd 100 bis 1.000

2.3.2 nichtgewerbliche Leitungen, wie private Wasserleitungen unentgeltlich

2.4 höhenfreie Schienenbahnen; Seilbahnen

2.4.1 die dem öffentlichen Verkehr dienen unentgeltlich

2.4.2 die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen mit Ausnahme der
Anschlussbahnen und der diesen gleichgestellten Bahnen im
Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes:

2.4.2.1 bis zu einem Jahr 20 bis 500 einmalig

2.4.2.2 längerdauernd 50 bis 500

2.5 Förderbänder und ähnliches einschließlich Masten, Schächte
und dergleichen:

2.5.1 bis zu einem Jahr 20 bis 100 einmalig

2.5.2 längerdauernd 50 bis 100

2.6 Über- oder Unterführung privater Wege:

2.6.1 bis zu einem Jahr 20 bis 500 einmalig

2.6.2 längerdauernd 50 bis 500



Entgelt in DMNr. Benutzungsart
jährlich sonstiges

3 Längsverlegungen, soweit der Gemeingebrauch nicht
beeinträchtigt werden kann

3.1 Leitungen der öffentlichen Versorgung (über- oder unter-
irdisch) für Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwas-
ser, jeweils mit den Hausanschlüssen

unentgeltlich

3.2 Sonstige Leitungen im öffentlichen Interesse, wie Mineral-
ölleitungen, Bahnstromleitungen, militärische Betriebsstof-
fleitungen, Leitungen der Bundespost

unentgeltlich

3.3 Andere Leitungen je angefangene 100  m:

3.3.1 gewerbliche Leitungen, wie Brunnenleitungen zu einem
Gewerbebetrieb sowie Baustellenleitungen und sonstige
Betriebsleitungen je nach Durchmesser und wirtschaftlichem
Vorteil des Leitungseigentümers:

3.3.1.1 bis zu einem Jahr 10 bis 50 monatlich,
mindestens 20

3.3.1.2 längerdauernd 50 bis 500

3.3.1.3 nichtgewerbliche Leitungen wie private Wasserleitungen unentgeltlich

3.4 Gleise:

3.4.1 Schienenbahnen des öffentlichen Verkehrs unentgeltlich

3.4.2 Schienenbahnen, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen
mit Ausnahme der Anschlussbahnen und der diesen gleich-
gestellten Bahnen im Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes
je angefangene 100  m

50 bis 500

3.5 O-Busleitungen einschließlich Masten unentgeltlich

4 Bauliche Anlagen (einschließlich Werbeanlagen, Pfosten,
Masten und ähnliches), soweit der Gemeingebrauch nicht
beeinträchtigt werden kann

4.1 Schilder einschließlich Masten und Pfosten:

4.1.1 Allgemein eingeführte Hinweisschilder, zum Beispiel auf Got-
tesdienste, Unfall- und Kfz-Hilfsdienste (Sammelhinweis-
schilder), Messen, Ausstellungen, sportliche und ähnliche
Veranstaltungen; Werbung für öffentliche Wahlen und Bau-
stellenschilder

unentgeltlich

4.1.2 Hinweisschilder auf gewerbliche Betriebe, zum Beispiel auf
Gaststätten, Fabriken, Auslieferungslager

4.1.2.1 bis zu einem Jahr 10 bis 200 einmalig

4.1.2.2 längerdauernd 20 bis 200

4.1.3 Werbeanlagen, zum Beispiel Werbeschilder, Litfasssäulen,
Fahnen einschließlich Masten, Transparente:

4.1.3.1 bis zu einem Jahr 20 bis 500 einmalig

4.1.3.2 längerdauernd 50 bis 500

4.2 Wartehallen, einschließlich Fahrkartenverkauf, Informations-
stände ohne Verkaufsbetrieb, Verkaufsstände für gemeinnüt-
zige Zwecke

unentgeltlich

4.3 Kioske, Imbissstände, sonstige Verkaufsstände je m2 in
Anspruch genommener Straßenfläche:

4.3.1 bis zu einem Jahr 20 bis 200 einmalig

4.3.2 längerdauernd 50 bis 200



Entgelt in DMNr. Benutzungsart
jährlich sonstiges

4.4 Automaten 20 bis 500

4.5 Milchbänke unentgeltlich

4.6 Verladestellen, Anlagen zur Holzbringung, Waagen, Abstell-
flächen

50 bis 200

4.7 Baustelleneinrichtungen zum Beispiel Gerüste, Bauzäune,
Baracken, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Hilfseinrichtungen,

2 in Anspruch genommener Straßenfläche

1 bis 10 wöchentlich,
mindestens 20

5 Sonstige Benutzungen der Straßenfläche, soweit der
Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt werden kann

5.1 Einleitung von Wasser in die Straßenentwässerung, je nach
Wassermenge und Verschmutzungsgrad*

20 bis 500

5.2 Vorübergehendes Aufstellen von Maschinen, Geräten, Fahr-
zeugen (soweit nicht gemeingebräuchlich) einschließlich
Hilfseinrichtungen (zum Beispiel Kabel), Lagerung von Mate-
rial

10 bis 200 je Woche

5.3 Gewerbliche Veranstaltungen, zum Beispiel Ausstellungs-
wagen, fahrbare Geschäftsbetriebe, Märkte, Verkaufs- und
Bewirtschaftungsplätze, Lagerplätze, Filmaufnahmen, je m2 in
Anspruch genommener Straßenfläche:

5.3.1 bis zu einem Jahr 1 bis 10 wöchentlich,
mindestens 20

5.3.2 längerdauernd 1 bis 50
mindestens 50

5.4 Obst- und Grasnutzungen, Überbau und ähnliches ortsüblicher Pachtzins
bzw. Rente

5.5 Sonstige Benutzungen, die in den vorstehenden Tarifnummern
nicht erfasst sind:

5.5.1 bis zu einem Jahr 10 bis 500 einmalig

5.5.2 längerdauernd 50 bis 1.000

* Für die Einleitung von Abwasser oder Niederschlagswasser in eine Oberflächenentwässerung wird kein Entgelt erhoben, wenn sich der Benutzer
an den Unterhaltungskosten beteiligt.


